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ÖFFNUNGSZEITEN RATHAUS 
MontagñFreitag  08:00 ñ 12:00 Uhr 

Dienstag   13:00 ñ 15:00 Uhr  

Donnerstag   14:00 ñ 18:00 Uhr  

 

NÄCHSTE AUSGABE 
Die nächste Ausgabe erscheint Ende April 2018. 

Redaktionsschluss für diese Ausgabe ist der 

10.04.2018!  
 

Ihre Beiträge können Sie entweder per E-Mail an 

buergerinfo@pleinfeld.de senden oder digital auf 

CD oder Stick abgeben. 

 

IMPRESSUM 
Der Markt Pleinfeld bedankt sich bei allen Inse-

renten in der Bürger-Info. Kaufen Sie bei unseren 

Firmen. Sie tragen mit Ihrem Einkauf dazu bei, 

Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze, sowie ein 

reichhaltiges Produkt- und Dienstleistungsange-

bot in der Gemeinde zu erhalten und zu schaffen. 
 

Die Pleinfelder Bürger-Info erscheint jeweils am 

Monatsanfang und wird kostenlos an alle Haus-

halte der Gemeinde Pleinfeld verteilt.  
 

Auflage: 3.500 Stück.  
 

Der Markt Pleinfeld behält sich vor, unverlangt 

eingesandte Manuskripte zu kürzen.               
 

Herausgeber: Markt Pleinfeld, Marktplatz 11, 

91785 Pleinfeld, Telefon (0 91 44) 92 00-0 ñ Fax 

(0 91 44) 92 00-50, www.pleinfeld.de,  

E-Mail: mail@pleinfeld.de  
 

Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes:  

1. B¿rgermeister des Marktes Pleinfeld Markus 

Dirsch, Marktplatz 11, 91785 Pleinfeld 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
 

ăder April macht was er willé.ò.  
 

So hat es eigentlich schon der März mit uns gemacht: 

Von Frühlingserwachen mit Sonne über Mengen an 

Schneeé alles hat er uns zugemutet.  
 

Aber nun kann es endlich ărauswªrtsò gehen. Die Tage wurden wie-

der spürbar länger und jeder drängt nach draußen ð egal ob der 

Garten gemacht werden muss oder Spaziergänge am See ð hierzu 

haben wir auch dieses Jahr wieder am 29.04.18 den Familiennach-

mittag ăEntdecke den Brombachseeò mit vielen Highlights im Freien 

in Ramsberg am Brombachsee geplant ð wir wünschen uns dazu 

gutes Wetter und viele Kinder und Besucher (Näheres dazu auf Sei-

te 15 und 16). 
 

Im Zuge einer aktiven Gemeinde gibt es wieder viel zu erleben: Be-

reits am 01.04.(und dies ist kein Aprilscherz) heißt es wieder 

ăWasser marschò am M¿llerbrunnen vor dem Rathaus (Nªheres auf 

Seite 15)  
 

Am 07.04. helfen alle zusammen beim Wald- und Flursäube-

rungstag ð kommen Sie auch und helfen Sie mit für eine saubere 

Umwelt ð neben den teilnehmenden Vereinen ist jeder Helfer und 

jede Helferin herzlich willkommen. Treffpunkt ist um 08.30 Uhr am 

Nordring  anunserem Bauhof (siehe auch Seite 11). 
 

Am 21.04. lädt unser Mehrgenerationen- und Bürgerhaus zu einem 

Kreativtag ein (Seite 32). 
 

Und zum Monatsausklang werden wieder an vielen Stellen die Mai-

bäume aufgestellt und bewacht. Zu dieser Thematik wurde in der 

letzten Sitzung des Marktgemeinderates ein Beschluss gefällt, wel-

cher Gruppierungen, die schon seit Jahren das Maibaumaufstellen 

organisieren, im Zuge der Kommunalen Unfallversicherung mitversi-

chert, um diese Tradition weiter zu wahren und zu unterstützen.  
 

Natürlich sind wir auch schon wieder in der weiteren Planung des 

Jahres: Für unsere Gewerbeschau (S. 17) und unseren Weihnachts-

markt (S. 17), sowie unser Kinderferienprogramm (S. 27) suchen wir 

noch Mitgestalter. 
 

Ich wünsche Ihnen einen schönen April - und nicht vergessen: Las-

sen Sie sich am 01. April nicht in den April schicken! 
 

Ihr  

 

 
 

 

 

Markus Dirsch 

Erster Bürgermeister 
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MARKTGEMEINDERATSSITZUNG  
 

Die nächsten Sitzungen des Marktgemeinderates 

finden statt am  
 

Donnerstag, 12.04.2018 

Donnerstag, 03.05.2018 

jeweils um 18:00 Uhr. 
 

Nähere Informationen über die Tagesordnungen erhalten 

Sie im Vorzimmer des 1. Bürgermeisters unter der Telefon-

nummer 09144 / 9200 ð21 oder im Internet unter 

www.pleinfeld.de. 
 

Die Bauanträge für die Marktgemeinderatssitzung am 

03.05.2018 m¿ssen spªtestens am 20.04.2018 vorliegen. 

 

AKTUELLES AUS DER ÖFFENTLICHEN 

MARKTGEMEINDERATSSITZUNG VOM 

01.02.2018  
 

Am 01.02.2018 fand eine öffentliche Marktgemeinderats-

sitzung im Sitzungssaal des Rathauses statt.  
 

Im öffentlichen Teil der Sitzung wurden diverse Themen 

besprochen. Unter anderem stellten Mitarbeiter des Land-

schaftspflegeverbandes Mittelfranken e.V. dem Marktge-

meinderat das Ökokonto vor.  
 

Was ist das Ökokonto? 

Das Ökokonto ist ein Instrument zur vorgezogenen Siche-

rung und Bereitstellung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

men, mit denen künftige Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft ausgeglichen werden können. Es umfasst Kon-

zepte zur Bevorratung von Flächen und zur Durchführung 

von Maßnahmen. Beispielsweise können Gemeinden mit 

einem Ökokonto ihre Planungssicherheit erhöhen und Ver-

fahren beschleunigen. 
 

Ökokonten sind freiwillige Vorleistungen ohne rechtliche 

Bindungswirkung. So lange Ökokontoflächen nicht als Aus-

gleichsflächen "verbucht" sind, ist auch noch eine ander-

weitige Verwendung möglich. 
 

Im Falle eines Eingriffs werden die Flächen eines Ökokon-

tos zu Ausgleichs- oder Ersatzflächen umgewidmet. 
 

Sofern auf, als geeignet eingestuften, Flächen Maßnahmen 

durchgeführt werden, kann dies bis zur Abbuchung ökolo-

gisch verzinst werden. (Quelle: Bayerisches Landesamt für 

Umwelt) Weitere Infos finden Sie unter: www.lfu.bayern.de/

natur/oefka_oeko/index.html 
 

Weiterhin wurden die neu gewählten Feuerwehrkomman-

danten und deren Stellvertreter, aus verschiedenen Feuer-

wehren, vom Marktgemeinderat bestätigt.  

 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

EINBEZIEHUNGSSATZUNG DORSBRUNN 
 

1. Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ge-

mäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 13 BauGB 

Der Marktgemeinderat Pleinfeld hat in seiner öffent-

lichen Sitzung am 05.10.2017 beschlossen, für eine 

Teilfläche der Flurnummer 5, Gemarkung Dors-

brunn, eine Einbeziehungssatzung nach § 34 Abs. 4 

Satz 1 Nr. 3 BauGB zu erlassen. Die Aufstellung er-

folgt im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB 

ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 

Abs. 4 BauGB.  
 

In seiner öffentlichen Sitzung am 01.03.2018 hat 

der Marktgemeinderat den Entwurf gebilligt und die 

öffentliche Auslegung des Planentwurfes gemäß  

§ 13 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
 

 Geltungsbereich 

Das Plangebiet liegt am westlichen Ortseingang des 

Ortsteils Dorsbrunn und umfasst eine Teilfläche der 

FlNr. 5 der Gemarkung Dorsbrunn. 
 

 Der geplante Änderungsbereich ist aus dem nachfol-

genden Lageplan (ohne Maßstab) ersichtlich: 

  

 Ziele der Planung 

          Durch den Erlass der Einbeziehungssatzung soll eine 

 Bebauung am westlichen Ortsrand von Dorsbrunn 

 zum örtlichen Bedarf ermöglicht werden. 
  

όCƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ ŀǳŦ {ŜƛǘŜ рύ 
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STELLENAUSSCHREIBUNG 
 

Der Markt Pleinfeld bietet zum 01.09.2018 eine 
  

Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten 

Fachrichtung Kommunalverwaltung (VFA-K) an. 
 

IHR PROFIL: 

Wir erwarten: 

Mindestens den Abschluss der 9. Klasse der Haupt- oder 

Mittelschule bzw. einen gleichwertig anerkannten Bildungs-

abschluss und die erfolgreiche Teilnahme an einem Aus-

wahlverfahren. 
 

WIR BIETEN: 

Wir bieten eine dreijährige qualifizierte und fundierte fach-

theoretische sowie praktische Ausbildung in den  verschie-

denen Ämtern (z.B. Einwohnermeldeamt, Kämmerei, Kas-

se, Bauamt, usw.), unseren Gemeindewerken und unserem 

Bauhof an.  
 

KONTAKT: 

Für Auskünfte stehen Ihnen der 1. Bürgermeister, Herr 

Dirsch, 09144 92 00 - 0 oder der Geschäftsleiter, Herr Lin-

denmayer, 09144 9200 - 22, gerne zur Verfügung.  
 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis 16. April 2018 mit 

a u s s a g e f ä h i g e n  B e w e r b u n g s u n t e r l a g e n 

(Bewerbungsschreiben, Lebenslauf und Kopie des letzten 

Schulzeugnisses) an den Markt Pleinfeld, Personalamt,  

Marktplatz 11, 91785 Pleinfeld oder per E-Mail an ge-

schaeftsleitung@pleinfeld.de.  Bitte verwenden Sie nur Ko-

pien, da eine Rücksendung der Unterlagen nicht erfolgen 

kann. 
 

Allgemeine Informationen über den Markt Pleinfeld finden 

Sie unter: www.pleinfeld.de. 
 

Weitere Informationen zur Ausbildung erhalten Sie auch 

über die Homepage der Bayerischen Verwaltungsschule 

unter www.bvs.de/ausbildung. 
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Die Aufstellung der Einbeziehungssatzung erfolgt im 

vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB und somit 

wird von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörte-

rung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgese-

hen. 
 

Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, dem 

Umweltbericht nach § 2a Satz 1 Nr. 2 BauGB und 

von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, wel-

che Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 

sind, wird ebenfalls abgesehen. 
 

2. Bekanntmachung des Zeitraumes der gemªÇ Ä 3 

Abs. 2 BauGB vorgeschriebenen  öffentlichen Ausle-

gung i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 

 Es wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass die 

Einbeziehungssatzung nebst der Begründung in der 

Zeit vom  
 

 vom 10.04.2018 bis zum 15.05.2018 

(einschlieÇlich) 
 

 im Rathaus des Marktes Pleinfeld, Marktplatz 11, 

91785 Pleinfeld, im 2. Stock Zimmer 2.3 (Herr Lin-

denmayer) für jedermann zur Einsichtnahme wäh-

rend den allgemeinen Dienststunden ausliegt. Wei-

terhin gibt es die Möglichkeit im Internet über den 

Link 
 

www.pleinfeld.de/oeffentlicheauslegungen/ 
 

die ausgelegten Entwürfe online anzusehen.  
 

 Während der Auslegungsfrist können Stellungnah-

men abgegeben oder zur Niederschrift gegeben wer-

den. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 

können bei der Beschlussfassung über den Bebau-

ungsplan unberücksichtigt bleiben. 
 

 Ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 

(VwGO) ist unzulªssig, soweit mit ihm Einwendungen 

geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im 

Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend 

gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht wer-

den können. 
 

Pleinfeld, 13.03.2018 
 

gez. 

Dorschner 

2. B¿rgermeisterin 

 

 

 

BEKANNTMACHUNG DES JAHRESABSCHLUS-

SES DER GEMEINDEWERKE PLEINFELD FÜR 

DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2016 
 

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2016 liegt ab 

dieser Bekanntmachung eine Woche lang bei den Gemein-

dewerken Pleinfeld, Beim Sägwerk 4, 91785 Pleinfeld, wäh-

rend der allgemeinen Dienststunden öffentlich zur Einsicht-

nahme aus. 
 

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2016 weist 

folgendes Ergebnis auf: 
 

Summe Aktivseite    4.011.723,88 ϵ 

Summe Passivseite    4.011.723,88 ϵ 

Jahresgewinn                       5.740,67 ϵ 

Jahresgewinn laut Gewinn- und Verlustrechnung                              

               5.740,67 ϵ 

Der Jahresgewinn 2016 in Höhe von 5.740,67 ϵ wird der 

allgemeinen Rücklage zugeführt. 

 

VERORDNUNG DES MARKTES PLEINFELD 

ÜBER DAS OFFENHALTEN VON VERKAUFS-

STELLEN AN SONN- UND FEIERTAGEN AUS 

ANLASS VON MÄRKTEN UND ÄHNLICHEN 

VERANSTALTUNGEN (9.  NDERUNG) 
 

Aufgrund des § 14 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über den 

Ladenschluss (LadSchlG) und § 4 Ziff. 3 der Verordnung 

über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes 

und der Sicherheitstechnik (AsiV) erlässt der Markt Plein-

feld folgende Verordnung: 
 

§ 1 

Im Markt Pleinfeld dürfen Verkaufsstellen (Ladengeschäfte) 

aus Anlass von Märkten, Messen und ähnlichen Veranstal-

tungen jeweils 
 

1) Am drittletzten Sonntag im Juni anlªsslich des St. Veits-

Marktes 

2) Am letzten Sonntag im Juni aus Anlass des Volksfestes 

3) Am 2. Adventssonntag, anlªsslich des Weihnachtsmark-

tes 

4) Am 1. Sonntag im November aus Anlass des Martini-

Marktes 
 

abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 1 des Laden-

schlussgesetzes von 13.00 Uhr ð 18.00 Uhr geöffnet sein. 

 

όCƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ Ǿƻƴ {ŜƛǘŜ оύ 

όCƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ ŀǳŦ {ŜƛǘŜ тύ 
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§ 2 

Hinsichtlich Apotheken verbleibt es bei den Vorschriften 

des § 4 des Gesetzes über den Ladenschluss. 
 

§ 3 

Die durch Verordnung der Regierung von Mittelfranken und 

des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen freigegebenen 

Verkaufszeiten nach § 12 des Gesetzes über den Laden-

schluss bleiben unberührt. 
 

§ 4 

Die Vorschriften des Gesetzes über den Schutz der Sonn- 

und Feiertage, die Vorschrift des § 17 Ladenschlussgesetz, 

die Bestimmungen der Arbeitszeitverordnung, des Mantel-

tarifvertrages für Arbeitnehmer im Einzelhandel in Bayern, 

des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzge-

setzes sind zu beachten. 
 

§ 5 

Diese Verordnung tritt am 03.04.2018 in Kraft. Gleichzeitig 

tritt die entsprechende Verordnung des Marktes Pleinfeld 

vom 01.06.1997, zuletzt geändert am 15.02.2006, außer 

Kraft. 
 

Pleinfeld, 06.03.2018 
 

gez. 

Dirsch 

1. B¿rgermeister 

 

MÄRKTE UND VERKAUFSOFFENE SONNTAGE 

IM JAHR 2018 IN PLEINFELD 
 

TRÖDELMÄRKTE: 

So., 26. August 2018 Freiwillige Feuerwehr Pleinfeld-

Volksfestplatz Pleinfeld 
 

Sa., 1. September 2018 DLRG Pleinfeld   

Alois-Dantonello-Straße Ramsberg am Brombachsee 
 

So., 2. September 2018 DLRG Pleinfeld   

Alois-Dantonello-Straße Ramsberg am Brombachsee 
 

SONSTIGE MÄRKTE: 

So., 10. Juni 2018  Veitsmarkt   

Marktplatz, Brückenstraße 
 

Fr., 22. Juni ñ 

Mo., 25. Juni 2018  Volksfest  

Volksfestplatz Pleinfeld 
 

Sa., 08. Dezember 2018 Weihnachtsmarkt   

voraussichtlich Kirchenplatz 

So., 09. Dezember 2018 Weihnachtsmarkt   

voraussichtlich Kirchenplatz 

VERKAUFSOFFENE SONNTAGE 

So., 10. Juni 2018  (drittletzter Sonntag im Juni an-

lässlich des Veitsmarktes) 
 

So., 24. Juni 2018  (letzter Sonntag im Juni aus An-

lass des Volksfestes) 
 

So., 04. November 2018 (Am 1. Sonntag im November, 

anlässlich des Martini-Marktes) 
 

So., 09. Dezember 2018 (Am 2. Adventssonntag, anläss-

lich des Weihnachtsmarktes) 
 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen unter  

Tel. 09144 / 9200 ð 44 (Ordnungsamt) bzw. 

09144 / 9200 ð 70 (Kultur- und Touristinformation) gerne 

zur Verfügung.  
 

- Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten - 

 

52 VI 526/15  

ÖFFENTLICHE AUFFORDERUNG 
 

Am 10.05.2015 verstarb Thumshirn Ludwig Christian, ge-

boren am 16.06.1921 in Weißenburg i. Bay., letzte An-

schrift: Ketschenbuck 13, 91785 Pleinfeld. 
 

Alle bekannten Erben haben die Erbschaft form- und frist-

gerecht ausgeschlagen. Weitere Erben konnten nicht ermit-

telt werden. Alle Personen, denen Erbrechte am Nachlass 

zustehen, werden aufgefordert, diese Rechte innerhalb von 

6 Wochen ab Verºffentlichung beim Nachlassgericht Wei-

ßenburg i. Bay. anzumelden, andernfalls wird gemäß § 

1964 BGB festgestellt, dass ein anderer Erbe als der baye-

rische Fiskus nicht vorhanden ist. 
 

Die Rechte vorhandener Erben am Nachlass bleiben durch 

die gerichtliche Feststellung unberührt.  
 

91781 WeiÇenbug i. Bay., 27.02.2018 

Amtsgericht ð Nachlassgericht  

 

HUNDESTEUER ð ERINNERUNG AN DIE 

MELDEPFLICHT 
 

Nach unserer derzeit gültigen Hundesteuersatzung sind 

alle Hunde, die älter als 4 Monate sind, unverzüglich vom 

Hundehalter beim Markt Pleinfeld anzumelden. In der letz-

ten Zeit häufen sich allerdings wieder Hinweise aus der 

Bevölkerung, dass manche Hundehalter ihre Meldepflicht 

nicht erf¿llen. Dies ist kein ăKavaliersdeliktò, sondern erf¿llt 

den Tatbestand der Steuerhinterziehung, die nach Art. 16 

όCƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ Ǿƻƴ {ŜƛǘŜ рύ 

όCƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ ŀǳŦ {ŜƛǘŜ фύ 
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KAG (Kommunalabgabengesetz) mit Geldbuße bis zu 

5.000 ϵ belegt werden kann. 
 

Im Sinne der Gleichbehandlung der Steuerpflichtigen wer-

den wir deshalb künftig verstärkt darauf achten, ob die 

Hunde in unserem Gemeindegebiet eine gültige Hunde-

steuermarke tragen. Alle Hundebesitzer, die es bisher ver-

säumt haben, ihren Hund anzumelden, werden daher auf-

gefordert, dies unverzüglich im Rathaus, Zimmer 2.7 nach-

zuholen. Das nötige Anmeldeformular steht auch auf unse-

rer Internetseite www.pleinfeld.de zum Herunterladen be-

reit. 
 

Für jeden angemeldeten Hund wurden bereits die Hunde-

steuerbescheide für das Jahr 2018 zugeschickt. Es wurden 

jedoch keine neuen Hundesteuermarken ausgegeben, die 

bisherigen bleiben weiterhin gültig. Achten Sie bitte darauf, 

dass der Hund die Hundesteuermarke stets am Halsband 

trägt, dies hat auch den Vorteil, dass der Hundebesitzer 

nach dem Ausbüchsen des Vierbeiners schnell ausfindig 

gemacht werden kann. Bei Verlust der Hundesteuermarke 

kann beim Markt Pleinfeld eine Ersatzmarke abgeholt wer-

den. 
 

Bitte vergessen Sie auch nicht, Ihren Hund wieder beim 

Markt Pleinfeld abzumelden, falls sich dieser nicht mehr in 

Ihrem Besitz befindet oder nicht mehr am Leben ist, da 

Ihnen ansonsten nur unnötig die Hundesteuer in Rechnung 

gestellt wird. 

 

WAS GIBTõS NEUES AM WEBERBUCK II 
 

Das neue Baugebiet 

erwacht langsam 

wieder aus seinem 

Winterschlaf. Manch 

einer würde sagen, 

es schaut noch aus 

wie eine Kraterland-

schaft. Dem ist nicht 

so!! Tatsächlich befinden wir uns im Endspurt. In den letz-

ten Tagen wurde die stillgelegte Gasleitung entnommen 

und weitere Arbeiten abgeschlossen. Als nächstes werden 

die Erdhügel abgetragen und vorhandene Unebenheiten 

ausgeglichen, der Lärmschutzwall bzw. die Lärmschutz-

wand sollen zeitnah fertiggestellt werden. Anschließend 

wird die erste Deckschicht im Straßenbereich aufgebracht. 
 

-Wenn es 

etwas Neues 

gibt, werden 

wir darüber 

berichten- 

IM FUNDBÜRO WURDEN FOLGENDE GEGEN-

STÄNDE ABGEGEBEN: 
 

1 Brille braunmelierte Einfassung 

1 Brille silber/messing/bunt (gefunden in Mischelbach) 

1 Handy 

2 Wolldecken (Unfall am 03.03.2018 am Marktplatz) 
 

Näheres im Fundbüro, Zimmer 2.7, Frau Uhl, Tel.: 9200-36 

 

FERIENBETREUUNG IN DEN OSTERFERIEN 
 

Liebe Eltern, 
 

in den Osterferien findet vom 03.04. ð 06.04. 2018 in der 

Zeit von 7:30 bis 13:00 Uhr eine Ferienbetreuung in der 

Grundschule Pleinfeld statt. 
 

Die weiteren Termine für die Ferienbetreuung in 2018: 
 

 28.05. ð 01.06.2018  

 30.07. ð 03.08.2018  

 06.08. ð 10.08.2018  

 13.08. ð 17.08.2018  

(wahlweise mit oder ohne  15.08., Mariª Himmelfahrt) 

 20.08. ð 24.08.2018.  
 

Sollten Sie noch Fragen zur Ferienbetreuung haben oder 

wenn Sie Ihr Kind noch anmelden möchten, wenden Sie 

sich bitte an den Markt Pleinfeld, Frau Kern, Telefon 

09144 / 9200 -25 oder claudia.kern@pleinfeld.de. 

 

AUSSENSPRECHTAGE DES ZENTRUM  

BAYERN - FAMILIE UND SOZIALES - REGION 

MITTELFRANKEN IN WEISSENBURG I. BAY. 
 

Das Zentrum Bayern Familie und Sozialesð Region Mittel-

franken führt an folgenden Tagen 
 

03.04.2018, 05.08.2018, 05.06.2018  

in der Zeit von 09:00 - 14:00 Uhr 
 

im Landratsamt Weißenburg - Gunzenhausen, Gebäude 

Niederhofener StraÇe 3, 91781 WeiÇenburg i. Bay (ăAltes 

Arbeitsamtò) allgemeine AuÇensprechtage durch. 
 

Das Amt ist zuständig für das Feststellungsverfahren nach 

dem Schwerbehindertengesetz (jetzt: Sozialgesetzbuch - 

Neuntes Buch), die Gewährung von Elterngeld und Landes-

erziehungsgeld, die Gewährung von Blindengeld und den 

Vollzug des sozialen Entschädigungsrechts (Kriegsð und 

όCƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ Ǿƻƴ {ŜƛǘŜ тύ 

όCƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ ŀǳŦ {ŜƛǘŜ ммύ 
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Wehrdienstopfer, Entschädigung für Zivildienstleistende, 

Opfer von Gewalttaten und Impfgeschädigte). Mit den mo-

natlichen Außensprechtagen soll den Bürgerinnen und Bür-

gern des Landkreises WeißenburgðGunzenhausen eine 

umfassende Beratung vor Ort geboten werden.  

 

MACHEN SIE MIT BEIM FRÜHJAHRSPUTZ IN 

ALTMÜHLFRANKEN  
 

Der Landkreis bedankt sich für das Engagement der vielen 

Tausend Helfer, die im vergangenen Jahr beim 

ăFr¿hjahrsputz in Altm¿hlfrankenò wieder Parks, Plªtze, 

Wiesen und Auen von unschönen Abfällen befreiten.  
 

Wir würden uns freuen, wenn sich auch Ihre Gruppe wieder 

an der Aktion in Ihrer Gemeinde/Stadt beteiligt, bevor der 

Frühling ins Land zieht.  
 

ăAb in die T¿teò  

Um nicht zusätzlichen Müll zu erzeugen, bitten wir, die Ab-

fallsammelaktion mit eigenen, gebrauchten Plastiktüten 

oder Eimern durchzuführen. Gerne leihen wir Ihnen dafür 

evtl. notwendige Arbeitshandschuhe und Greifzangen für 

Ihren Aktionstag aus. Ausgabestellen (nach telefonischer 

Anmeldung) sind die beiden Recyclinghöfe in Gunzenhau-

sen und Weißenburg i. Bay.. 
 

Das Sammelgut kann über die Wertstoffhöfe bzw. Bauhöfe 

der Gemeinden entsorgt werden. Nach Rücksprache mit 

der Gemeinde bzw. dem Landratsamt werden größere ge-

füllte Sammelsäcke auch an vereinbarten Sammelstellen 

abgeholt.  
 

Welche Gebiete sich für eine Frühjahrsputzaktion beson-

ders eignen, erfahren Sie über Ihre Gemeinde.  
 

Vorsicht!  

Große oder gefährliche Abfälle bitte liegen lassen und dem 

Landratsamt oder den Recyclinghöfen des Landkreises in 

Weißenburg und Gunzenhausen melden!  
 

Es lohnt sich!  

é f¿r die Umwelt und f¿r Sie: Schicken Sie uns einen Be-

richt Ihrer Aktion ð wir bieten Ihnen unter 

www.altmuehlfranken.de/fruehjahrsputz eine Plattform für 

Ihr Engagement. So können Sie weitere Menschen für die-

se Aktion begeistern und erhalten für Ihren Verein, Ihre 

Schulklasse oder Ihre Gruppe 50 Euro. (Hinweise: 1.: Wer 

uns Bilder zur Verfügung stellt, übergibt uns automatisch 

die Bildrechte zur Verwendung auf der Homepage oder 

Printmedien. 2.: Bitte Empfänger und IBAN angeben)  

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

Ihre Abfallwirtschaft  

RUHESTÖRUNG ð  

DIESE ZEITEN SOLLTEN SIE BEACHTEN 
  

Ohne das Verursachen von Geräuschen ist ein Leben heut-

zutage kaum mehr möglich. Doch rein juristisch, ist jede 

Form der überdurchschnittlichen und von Personen zu ver-

antwortende Lärmbelästigung, eine Ruhestörung. Ob und 

wann es sich allerdings genau um eine Ruhestörung han-

delt, wann sie geduldet und zulässig ist, richtet sich nach 

verschiedenen Rechtsnormen. Um unnötige Streitigkeiten 

und Ärger mit Nachbarn, Behörden und Gerichten zu ver-

meiden, möchten wir Ihnen folgende Hinweise geben. 
  

Benutzung von Rasenmähern und anderen Gartengeräten 

Häufig wird sich darüber beschwert, dass der Nachbar den 

ganzen Tag zu Hause verbringt, seinen Rasen mit dem Mo-

tor- oder Benzinmäher aber erst nach 20 Uhr mäht.  
  

Es ist verboten, in empfindlichen Gebieten, das sind reine, 

allgemeine und besondere Wohngebiete sowie Sonderge-

biete, die der Erholung dienen, Rasenmäher (auch sog. 

lärmarme Geräte) mit Elektro- oder Benzinmotor  

- an Sonn- und Feiertagen 

- sowie an Werktagen zwischen 20.00 und 07.00 Uhr im 

Freien zu benutzen.  
  

Das Verbot gilt auch für die Benutzung von Vertikutierern, 

Rasentrimmern, Heckenscheren, tragbaren Kettensägen, 

Betonmischern, Motorhacken sowie Häckslern jeweils mit 

Elektro- oder Benzinmotor sowie Wasserpumpen (mit Aus-

nahme von Teichpumpen). 
  

Benutzen von lärmintensiven Gartengeräten mit Umwelt-

kennzeichen 

Besonders lärmintensive Gartengeräte mit Umweltzeichen 

(diese erkennen Sie an einer stilisierten Blume mit einem 

Kreis aus zwölf Sternen als Blütenblätter und dem Eurozei-

chen in der Mitte) dürfen ebenfalls nicht  

- an Sonn- und Feiertagen 

- sowie an Werktagen zwischen 20.00 und 07.00 Uhr im 

Freien benutzt werden.  

Lärmintensive Gartengeräte in diesem Sinn sind Freischnei-

der und Gartentrimmer / Graskantenschneider mit Verbren-

nungsmotor, sowie Laubbläser und Laubsammler mit Elekt-

ro- oder Benzinmotor.  
 

Benutzen von lärmintensiven Gartengeräten ohne Umwelt-

kennzeichen 

Tragen die vorgenannten Geräte das Umweltzeichen der EU 

nicht, gelten folgende erweiterte Ruhezeiten, an denen die 

Geräte zu folgenden  Zeiten nicht benutzt werden dürfen: 

- an Sonn- und Feiertagen 

- sowie an Werktagen zwischen 07.00 und 09.00 Uhr, 

όCƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ Ǿƻƴ {ŜƛǘŜ фύ 
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von 13.00 bis 15.00 Uhr und 17.00 bis 07.00 Uhr 
  

Zu den Werktagen gehören die Tage von Montag bis ein-

schließlich Samstag.  
  
Wie die Erfahrung zeigt, beruhen viele Ruhestörungen auf 

der Rücksichtslosigkeit gegenüber den Mitmenschen, Ge-

dankenlosigkeit oder auf der Unkenntnis über die Bestim-

mungen des Lärmschutzes. Beachten Sie daher bitte die 

oben genannten Ruhezeiten und vermeiden unberechtigten 

Lärm.  

 

MAMMOBIL IN PLEINFELD 
 

Am Volksfestplatz, Stirner Straße, steht im Zeitraum vom 

09.04.2018 ð 18.04.2018 den B¿rgerinnen der Gemeinde 

Pleinfeld tagsüber von 08:00 ð 17:30 Uhr, einschließlich 

Mittagspause, das Mammobil zur Verfügung. Am Freitag, 

13.04.2018, Donnerstag, 19.04.2018 und Freitag, 

20.04.2018 bleibt das Mammobil geschlossen.  

 

INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN DES STU-

DIENZENTRUMS WEIßENBURG AM 

19.04.2018 UND 15.06.2018  
 

Das Studienzentrum Weißenburg - Außenstandort der 

Hochschule Ansbach -  bietet zwei besondere Formen der 

beruflichen Weiterbildung an ð den berufsbegleitenden 

BWL- Bachelorstudiengang ăStrategisches Managementò 

u n d  d e n  b e r u f s b e g l e i t e n d e n  I n g e n i e u r-

Bachelorstudiengang ăAngewandte Kunststofftechnikò. 
 

Berufstätig sein und gleichzeitig studieren ðauch ohne Abi-

tur ð ist am Studienzentrum in WeiÇenburg in beiden Studi-

engängen möglich. Angesprochen sind hierbei vor allem 

beruflich Qualifizierte im Idealfall mit  einer Weiterbildung 

zum Fachwirt, Betriebswirt, Meister oder Techniker. 
 

Alle Interessierten sind zu folgenden Informationsveranstal-

tungen eingeladen:    
 

Donnerstag, 19.04.2018 um 17.00 Uhr und Freitag, 

15.06.2018 um 16.00 Uhr im kunststoffcampus bayern, 

Richard-Stücklen-Str. 3,  (Gewerbegebiet Weißenburg 

West). 
 

Anmeldungen zu den Info-Veranstaltungen bitte per Mail 

unter sonja.hein@hs-ansbach.de oder  

Tel. Nr. 0981/20363313. Weitere Informationen unter 

www.hs-ansbach.de/wug 

 

N-ERGIE ENGAGIERT SICH FÜR DAS EHRENAMT  

40.000 EURO FÜR JUNGE MENSCHEN IN 

NÜRNBERG UND DER REGION  
 

Jurymitglieder für Projektauswahl gesucht  

Das Ehrenamt ist eine wichtige Säule unserer Gesellschaft. 

Die N-ERGIE Aktiengesellschaft hat sich deshalb entschie-

den, auch 2018 wieder Ehrenamtliche bei ihrem Engage-

ment mit insgesamt 40.000 Euro zu unterstützen. Dabei 

soll die Förderung speziell jenen Aktionen und Initiativen 

zugutekommen, die sich der jungen Generation widmen.  

Bereits zum fünften Mal ruft der regionale Energiever-

sorger im Rahmen seiner Spendenaktion ăN-ERGIE für jun-

ge Menschenò Projekte in der Region dazu auf, sich f¿r 

eine Unterstützung zu bewerben. Wichtig ist, dass die Pro-

jekte soziale und karitative Ziele verfolgen sowie eine nach-

haltige Wirkung haben.  
 

Auf der Internetseite www.n-ergie.de/junge-menschen sind 

alle Informationen zusammengestellt. Dort können Interes-

sierte ihr Engagement über einen Bewerbungsbogen näher 

vorstellen. Alle Projektvorschläge, die bis zum 31. März 

2018 eingehen, werden von einer Jury gepr¿ft. Die Jurymit-

glieder werden am 29. Mai 2018 über die Verteilung der 

Fördergelder entscheiden.  
 

Jurymitglieder gesucht  

Für die Jury sucht die N-ERGIE Kunden, die ehrenamtlich 

die Projekte f¿r ăN-ERGIE f¿r junge Menschenò auswªhlen. 

Wer sich als Jury-Mitglied bewerben möchte, kann das Be-

werbungsformular im Internet nutzen.  
 

Wichtig ist, dass die Jurymitglieder nicht selbst in einem der 

beworbenen Projekte aktiv sind, damit eine faire Entschei-

dung gefällt werden kann.  
 

Förderung von Ehrenamt  

Seit 2008 verzichtet die N-ERGIE auf Weihnachts-

geschenke für Kunden und Partner. Stattdessen spendet 

der regionale Energieversorger den Gegenwert der Ge-

schenke im Rahmen von Aktionen, um ehrenamtliche Pro-

jekte zu unterstützen.  
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